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GSH VERKAUFSHINWEISE
I. GRÜNSPAN //
Alle Naturprodukte aus unserem Angebot nehmen 
Grünspan an. Grundsätzlich gilt, dass je glatter die
Bruchkanten sind, desto resistenter sind sie. Der ent-
scheidende Grund für Grünbelag aber ist Feuchtigkeit. 
Deshalb ist an Nordseiten, wo die Sonne nicht hin-
kommt, oder am Wasser (auch Regenwasser, das nicht 
so schnell abfließen kann), in der Regel mit erhöhter 
Grünspanbildung zu rechnen. Bei porösen Gesteinen 
wie z.B. Sandstein ist es möglich – ggf. auch wahr-
scheinlich - , dass sich der Grünspan ins Material ein-
frisst; dies ist auch bei anderen Materialien möglich und 
hängt von den Bedingungen vor Ort ab.

II. ROST //
Bei sämtlichen durch uns verkauften Materialien kann 
Korrosion (Rost) möglich sein. Dies ist durch die Eisena-
dern in den Gesteinen zu erklären. Meist als Braun- oder 
Gelb-Anteile kommt sie insbesondere bei Kalksteinen, 
Sandstein, Muschelkalk und Granit vor, ist aber bei 
sämtlichen Natursteinen möglich. Soweit ein Nachros-
ten auftritt, handelt es sich insoweit um eine natürliche
Eigenschaft des Materials und stellt grundsätzlich keine 
Mangel dar. Wir verweisen auf unsere AGB.

ACHTUNG: Bei Berührung mit eisenhaltigem Grund-
wasser (häufig beim Bewässern von Rasenflachen), sind 
oberflächliche Rostbildungen ebenfalls möglich und 
gehen dann nicht vom Stein aus. Wir empfehlen, dass 
Sie Ihren Kunden auf die Möglichkeit von Korrosion aus-
drücklich hinweisen.

III. ARTIKELBEZEICHNUNG UND MENGENBERECH-
NUNG //
Namen für Natursteine werden oft von den Händlern 
vergeben, um Vergleichsmöglichkeiten zu verhindern; 
die Bezeichnungen sind daher nicht einheitlich und 
Produkte mit ähnlichen Namen ggf. nicht vergleichbar. 

Daher: niemals ohne Beprobung arbeiten.

Folgende FAUSTREGELN können grundsätzlich bei der 
Mengenberechnung als Einstiegspunkt
berücksichtigt werden:

Splitte/Kiese/getrommelte Materialien (bei Körnun-
gen bis 32 mm) ca. 13 m2 = 1 to. Material (5 cm Aufbau)
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,5 to.
Steinschlag (Korngröße 30-60 / 40-80 mm)
ca. 6,5 m2 = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,7 to.
Gabionenstein (Korngröße 50-80 / 60-120 / 80-150 
mm) ca. 4 m2 = 1 to. Material
Umrechnungsfaktor: 1 cbm = ca. 1,8 to.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei 
ausschließlich um grobe Empfehlungen
handelt und die genaue notwendige Menge abweichen 
kann. Erhebliche Abweichungen sind daher
auch bei Verwendung der o.g. Faustformeln möglich 
und sind bei einer Bestellung stets zu
berücksichtigen.

IV. VLIES ODER PPX //
Als Unkrautschutz empfehlen wir grundsätzlich die 
Verlegung einer PPX-Folie oder eines vergleichbaren 
Materials. Bei der Verwendung von Vlies kann es dazu 
kommen, dass das Vlies das Wasser aufnimmt und es 
dann wieder an seine Umgebung abgibt. In diesem 
Nässe Bad setzen sich gern Unkrautwurzeln fest, die 
dann beim Herausziehen das Vlies mit hochreißen. An 
diesen Stellen ist anschließend regelmäßig mit noch 
mehr Bewuchs zu rechnen, weil die erforderliche 5 cm 
Lichtundurchlässigkeit nicht mehr gegeben sind.

V. WASCHEN //
Wir können gegen Aufpreis viele Materialien waschen 

und sortieren. Dies ist jedoch nicht für alle Materialien 
möglich. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an.

VI. ZUBEHÖR //
Es gibt viele innovative Produkte, rund um den Bereich 
der Natursteine. Weisen Sie Ihren Kunden darauf hin.

Beispiele:
- Gravelfix (Splittstabilisator)
- Ever Egde (Randeinfassung)
- Göteborger Fugsand (wachstumshemmend)

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Sprechen 
Sie uns an.

VII. HINWEIS NATURSTEINE //
Wir bitten Sie, ihre Kunden stets darauf hinzuweisen, 
dass es sich bei unseren Produkten um Natursteine han-
delt, die in Farbe, Form und Größe abweichen können. 
Derartige Abweichungen stellen regelmäßig keinen 
Mangel dar: wir verweisen auf unsere AGB.

VIII. ABBILDUNGEN/VERÄDNERUNGEN/FROSTFREI-
HEIT/TRANSPORTSCHÄDEN DEKOSTEINE //
Materialien werden für die Abbildungen in unserem Ka-
talog und auf unserer Website nass oder trocken foto-
grafiert. Dies erfolgt, um die Strukturen und Farben der 
einzelnen Steinsorten zu verdeutlichen. Die Lieferung 
erfolgt nur im ungewaschenen Zustand, ein Waschen 
und Sortieren kann für einzelne Steinsorten gegen Auf-
preis vorgenommen werden, s.o. In der Regel werden 
Teile der vorhandenen Schmutzpartikel z.T. auch durch 
Regen (nach Einbringung) weggespült Grundsätzlich 
besteht bei allen Natursteinen keine Frostsicherheit, 
da Haarrisse oder Sprengungen  durch Frost auftreten 
können. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss 
auf die Verwendung. Durch den Transport können bei 
Findlingen, Dekosteinen, und ähnlichen Produkten 

Haarrisse entstehen. In diesen Rissen kann sich Wasser 
sammeln und bei Frost zu Abspaltungen bzw. Aufspal-
tungen führen. Diese Möglichkeiten sind beim Kauf zu 
berücksichtigen, und stellen in der Regel keinen Man-
gel dar; auch diesbezüglich verweisen wir im Übrigen 
auf unsere AGB. Wir empfehlen, Ihre Kunden auf diesen 
Umstand ausdrücklich hinzuweisen.

IX. NATURSTEINMATERIAL //
Alle Materialien in unserem Angebot sind aus Natur-
stein oder natürlichen Zusammensetzungen; es han-
delt sich daher um Gesteine, die in Form, Größe und 
Farbe abweichen können. Durch Sand-, Lehm und Stau-
banhaftungen kann es zu Differenzen bei der Umrech-
nung zwischen dem spezifischen und tatsächlichen 
Gewicht kommen. Beim Handel mit Natursteinen sind 
bis zu 15% Unter- und Überkorn möglich. Wir verweisen 
auf die Darlegungen in unseren AGB.

X. SCHLAMM- UND LEHMANHAFTUNGEN //
Grundsätzlich ist bei der Anlieferung von Natursteinen 
damit zu rechnen, dass die Steine Schmutz- Staub-, 
Schlamm- und Lehmanhaftungen haben. Dies ist Pro-
duktionsbedingt und lässt sich grundsätzlich nicht ver-
meiden. Bei gewaschenen und sortierten Steinen ist der 
Anteil deutlich geringer.

A. Allgemeine Hinweise                                       Folgende Hinweise sind für alle unsere Produkte zu beachten
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B. Hinweise zu einzelnen Produkten               Für einzelne Produkte weisen wir zudem auf Folgendes hin:

a) Alpensplitt:
Bei diesem Produkt kann Korrosion (s.o.) sehr häufig 
auftreten; insbesondere bei diesem Material –wie aber 
auch bei anderen Materialien – sollte der Endkunde auf 
diesen Umstand hingewiesen werden.
b) Kristall Blau/Icy Blue:
Unter diesem Namen werden Gesteine aus verschiede-
ne Herkunftsländern angeboten. Je nach Ort des Ab-
baus unterscheiden sich die Eigenschaften des Gesteins 
aufgrund seiner Zusammensetzung. Daher kann es bei 
Produkten mit diesem Namen zu einem Verblassen der 
Farbe insbesondere aufgrund von Sonnenstrahlung 
kommen. Dies ist naturbedingt und stellt grundsätzlich 
keinen Mangel der Steine dar;. hierauf weisen wir aus-
drücklich hin.
c) Carrara: 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Carrara, so-
fern es der Witterung ausgesetzt ist, aufgrund der äu-
ßeren Umstände sehr schnell anteilig schwarz bzw. 
mit Grünspan überzogen wird. Die Farbveränderung 
ist auf die natürlichen Eigenschaften des Produkts zu-
rückzuführen und stellen in der Regel keinen Mangel 
dar. Wir empfehlen, den Endkunden auf die mögliche 
Farbveränderung und Grünspanbildung ausdrücklich 
hinzuweisen.
d ) Glanzkies:
Glanzkies sind bearbeitete Steine. Hierbei handelt es 
sich um getrommelte Steine, die nachträglich gespeckt/
gewachst wurden. Der Stein wird mit der Zeit seinen 
Glanz verlieren und dadurch etwas matter wirken; hier-
bei handelt es sich um einen natürlichen Prozess, wel-
cher keinen Mangel des Produkts darstellt.
e) Canadian Slate:
Bei unseren Canadian Slate Sorten, ist es aufgrund 
seiner Beschaffenheit, nicht möglich, diesen ohne sog 
Nullanteile (Schlamm- und Lehmanhaftungen) auszu-
liefern. Dieser Umstand ist bei der Bestellung zu berück-
sichtigen.

f) EDELSPLITTE //
Edelsplitte sind in der Regel nicht gewaschen, da sie di-
rekt aus dem Steinbruch kommen. Deshalb kommt es 
zu Staubanhaftungen oder auch zu Lehmanhaftungen. 
Das Abregnen nach dem Einbringen ist zu empfehlen.

g) NATÜRLICHER ZIERKIES //
Zierkiese sind natürlich gerundete Steine, die aber auch 
flach, oval oder teilweise gebrochen sein können. Ins-
besondere bei Moräne Grobkies kommt es regelmä-
ßig zu erheblichen Unterschieden in Farbe, Form und 
Größe der einzelnen Steine. Viele Materialien in dieser 
Kategorie werden günstig angeboten, haben aber 
einen hohen Bruchanteil. Soweit Material in unseren 
Beschreibungen als Zierkies bezeichnet wird, ist dieser 
grundsätzlich NICHT getrommelt, es sei denn, dies ist 
ausdrücklich angegeben. Zierkies ist häufig ein Quarzit
(Taunus-,Donau-, Bega-, etc.) Dabei bestehen jedoch 
erhebliche Unterschiede; so besteht z.B. Jütlandkiesel 
hauptsächlich aus Granit, ist aber häufig auch mit Flint-
stone (Feuerstein) versetzt.
Bei Jütlandkies besteht auch die Möglichkeit, handsor-
tiertes Material zu erwerben; hierbei werden Flintstones 
per Hand aussortiert, wobei das Material dann deutlich 
teurer ist.
Im Übrigen bieten wir auch noch Gneissteine an, insbe-
sondere ist bei Gneissteinen eine erhebliche Farbvielfalt 
gegeben (Bunter Geltscherkies); Dies ist naturbedingt 
und stellt keinen Mangel dar. Die Farbgebung ist auch 
innerhalb einer Lieferung nicht einheitlich. Hierauf wei-
sen wir ausdrücklich hin.

h) GETROMMELTER ZIERKIES //
Die getrommelte Ware ist grundsätzlich aus Steinbrü-
chen und ist preislich abhängig vom Härtegrad des Ge-
steins. Je härter das Material ist, desto länger und auf-
wendiger muss getrommelt werden. Diese Materialien 
gibt es in vielen Farben. Bestimmte Anbieter trommeln 
nur an, so dass die Formen nicht immer rund sind, son-

dern angerundet ist. Das Produkt wird auch in diesen 
Fällen als „getrommelt“ bezeichnet; hierauf weisen wir 
ausdrücklich in. Sollten Sie genauere Informationen 
benötigen, stehen wir Rückfragen gerne zur Verfügung.

i) STEINSCHLAG //
Als Steinschlag bezeichnen wir die Körnungsgrößen 
30-60 bis 40/80 mm. Der Steinschlag wird mittlerwei-
le in vielen Farben angeboten. Er wird häufig genutzt 
bei größeren Flächen. Hier ist darauf hinzuweisen, dass 
man eine Mindesthöhe von 10 cm annehmen muss, um 
eine einheitliche Abdeckung zu erwirken. Als Faustregel 
empfehlen wir zur Berechnung die Annahme, dass ca. 1
Tonne Material für eine Fläche von 6,5 m2 benötigt wird 
(6,5 m2 = 1 to). Diese Faustformel bietet nur einen ers-
ten Ansatzpunkt für die Berechnung und ist nicht ver-
bindlich. Der Unterkorn-/Überkorn-Anteil ist bei Stein-
schlag ähnlich wie bei Gabionesteinen (s. Hinweise zu 
Gabionensteinen).

j) GABIONENSTEINE //
Gabionensteine sind grundsätzlich ungewaschen, gel-
ten im Steinbruch oft als Abraum-Material und unterlie-
gen keiner Norm. Sie können einen hohen Anteil bis zu 
15% an Kleinkorn und Sand bzw. an den Steinen haften-
den „Schlamm“ enthalten. Auch im Überkornanteil gibt 
es einen erlaubten Anteil bis zu 15%) Diese Über- und 
Unterkornanteile stellen in der Regel keinen Mangel 
dar. Wir verweisen insoweit auf unsere AGB. Zur Men-
genbedarfsberechnung empfehlen wir, ca.10% Materi-
alverlust zu berücksichtigen.
Insbesondere beim Verkauf von Gabionensteinen 
kommt es oft vor, dass Kunden nach dem Erhalt eines 
Big Bags die Steine per Hand aussuchen, und sich dann 
wundern, dass der letzte Rest im Big Bag nicht den An-
forderungen genügt. Daher weisen wir an dieser Stelle 
ausdrücklich darauf hin, dass die o.a. Über- und Unter-
kornanteile sich jeweils auf die gesamte Lieferung be-
ziehen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Gabionenstein unge-
waschen ausgeliefert wird, enthalten die Lieferungen 
regelmäßig Sandanhaftungen. Dies ist bei der Bestel-
lung zu berücksichtigen.

k) FINDLINGE, DEKOSTEINE //
Wir weisen darauf hin, dass die als Findling/Monolith/
Obelisk/Dekostein bezeichneten Produkte Unikate/Ein-
zelstücke sind; verschiedene Steine mit der derselben 
Artikelnummer weichen in Farbe, Form und Gestaltung 
erheblich voneinander ab. Die Steine weisen daher 
untereinander erhebliche Unterschiede auf und es ist 
in der Regel nicht möglich, einen vergleichbaren Stein 
nachzubestellen.
Ihr Kunde sollte daher vor Ort gebeten werden, sich 
den Stein genau anzusehen. Der Kunde ist zudem dar-
auf hinzuweisen, dass die vorgenannten Eigenschaften 
keinen Mangel darstellen; im Übrigen verweisen wir auf 
unsere AGB.

l) GLAS //
Glasbrocken gibt es in unterschiedlichen Farben. Wir 
weisen darauf hin, dass die Glasbrocken scharfkantig 
sein können. Deshalb empfehlen wir immer die Einar-
beitung mit Handschuhen vorzunehmen, um Verlet-
zungen zu vermeiden. 
Bei Glasbrocken können Haarrisse auftreten, die dazu 
führen dass die Brocken brechen oder farblich ermat-
ten. Es handelt sich hierbei um eine natürliche Eigen-
schaft des Produkts, welche keinen Mangel darstellt.

ACHTUNG: Diese Hinweise sind urheberrechtlich ge-
schützt. Das ausschließliche Nutzungsrecht steht der 
Firma Grafschafter Splitt Handel GmbH zu. Sie dürfen 
ohne vorherige schriftliche Genehmigung oder vorhe-
rige Genehmigung in Textform weder ganz noch aus-
zugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröf-
fentlicht werden.



Edelsplitte, Dekosteine, Gabionensteine und vieles mehr
www.splitthandel.de

GSH AGB´S
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für sämtliche Verträge unseres Unternehmens, der GSH 
Splitt Handel GmbH (im Folgenden: GSH) mit Unter-
nehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne 
von § 310 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und 
sind Bestandteil dieser Verträge.

(2) Entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichende
Bedingungen des Kunden erkennen wir nur an, wenn 
wir ausdrücklich in Schrift- oder Textform der Geltung 
zustimmen.

(3) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden.

(4) Die nachfolgenden Regelungen gelten ausdrücklich 
nicht für Verträge, die zwischen der GSH und unseren 
Lieferanten abgeschlossen werden.

(5) Die nachfolgenden Regelungen geltend auch für zu-
künftige Geschäfte des jeweiligen Kunden mit der GSH, 
soweit es sich hierbei um Rechtsgeschäfte verwandter 
Art handelt.

(6) Im Übrigen gelten die nachfolgenden Regelungen 
für sämtliche Bestellungen bei der GSH, sofern die Be-
dingungen dieses Abschnitts erfüllt sind und einzelver-
traglich nicht ein anderes bestimmt wurde.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Sämtliche Angebote unsererseits sind freibleibend. 
Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbil-
dungen, Zeichnungen, Gewichts-und Maßangaben so-
wie technische Daten dienen nur der allgemeinen Wa-
renbeschreibung und sind nur annähernd maßgebend.

(2) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 
BGB anzusehen ist, können wir dieses innerhalb von 1 
Woche nach Zugang der Bestellung annehmen. Ange-
bote, die wir nicht innerhalb dieses Zeitraums anneh-
men, gelten als abgelehnt.

§ 3 Preis und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges in Textform vereinbart 
wird, gelten die unsererseits angegebenen Preise in-
klusive Verpackung und zuzüglich Mehrwertsteuer in 
jeweils gültiger Höhe sowie zzgl. etwaiger anderer Zölle 
und öffentlicher Abgaben und zzgl. Transportkosten. 
Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.

(2) Die Zahlung des Kaufpreises hat auf eines der in der 
jeweiligen Rechnung unseres Unternehmens genann-
ten Geschäftskonten der GSH unter Angabe der Rech-
nungsnummer zu erfolgen.

(3) Sofern kein anderes Zahlungsziel auf der jeweiligen 
Rechnung angegeben ist, hat ein Ausgleich unserer 
Rechnungen innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungszu-
gang zu erfolgen; erfolgt eine Zahlung innerhalb die-
ser Frist nicht, gerät der jeweilige Kunde in Verzug. Bei 
Verzug des Kunden, sind wir berechtigt, Verzugszinsen 
in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. 
und eine Kostenpauschale von 40 Euro zu berechnen. 
Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten.

(4) Ein Skonto-Abzug wird nicht gewährt, es sei denn, 
zwischen den Parteien ist ausdrücklich ein solcher ver-
einbart.

(5) Eine Zahlung durch Wechsel oder Scheck ist ausge-
schlossen, es sei denn dieser Vorgehensweise wird aus-
drücklich unsererseits zugestimmt.

(6) Zahlungen des Kunden werden auf die jeweils ältes-

te offene Forderung verrechnet, es sei denn, der Kunde 
hat eindeutige Tilgungsbestimmungen getroffen.

(7) Soweit bei größeren Aufträgen eine Vorauszahlung 
des Kunden erforderlich ist, wird dies einzelvertraglich 
vereinbart.

§ 4 Zurückbehaltungsrechte/Aufrechnung
(1) Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der 
Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(2) Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wur-
den, unbestritten oder durch uns anerkannt wurden; 
gleiches gilt für die Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts im Sinne des Abs. 1 dieses Abschnitts.

§ 5 Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Liefertermine und Lieferfristen, die „ca.“ oder nicht 
mindestens in Textform als verbindlich vereinbart wer-
den, gelten nur annähernd. Die Lieferfrist beginnt mit 
dem Tag der endgültigen Auftragsbestätigung bzw. 
des Kaufvertrages, jedoch nicht vor Klarstellung aller 
Ausführungseinzelheiten und Erhalt aller Unterlagen, 
die für die Ausführung des Auftrages erforderlich sind. 
Vereinbarte Lieferfristen sind für uns in handelsüb-
licher Weise bindend. Bei Überschreitung derselben 
ist uns eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Die 
Lieferfrist beginnt mit dem Tag Rücksendung der Un-
terschriebenen Auftragsbestätigung. Für die Dauer der 
Prüfung von zur Verfügung gestellten Materialproben 
usw. durch den Kunden ist die Lieferzeit jeweils unter-
brochen, und zwar vom Tage der Absendung an den 

Kunden bis zum Tage des Eintreffens seiner Stellung-
nahme. Verlangt der Kunde nach der Auftragsbestäti-
gung Änderungen des Auftrages, welche den Umfang 
des Auftrags beeinflussen, so beginnt eine neue Liefer-
zeit, und zwar erst mit der Bestätigung der Änderungen. 

(3) Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig, es sei 
denn, dass die teilweise Erfüllung des Vertrages für den 
Kunden objektiv ohne Interesse ist oder dass er durch 
diese unzumutbar belästigt oder im Gebrauch des 
Kaufgegenstandes erheblich beeinträchtigt wird.

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder ver-
letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche blei-
ben vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in 
Annahmeverzug geraten ist. 

(5) Sofern Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertre-
tenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. Wir haften auch nach den gesetzli-
chen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertreten-
de Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist 
aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der GSH Splitt Handel GmbH
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(6) Unvorhergesehene Leistungshindernisse, insbe-
sondere durch Naturkatastrophen, Krieg, Blockade, 
Unruhen, Aufruhr, behördliche Maßnahmen, Trans-
portstörungen, Arbeitskämpfe, vom Verkäufer nicht zu 
vertretende Schwierigkeiten in der Beschaffung von 
Rohstoffen oder Zulieferteilen, von GSH nicht zu vertre-
tende Betriebsstörungen usw., die einer rechtzeitigen 
oder sachgemäßen Lieferung oder Leistung entgegen-
stehen, verlängern die Lieferzeiten um die Dauer der 
Verhinderungszustände. Der Kunde ist von Beeinträch-
tigungen nach den Bestimmungen dieses Absatzes un-
verzüglich in Textform zu unterrichten.

§ 6 Gefahrübergang bei Versendung/Ablieferung 
auf Baustellen
(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen 
versandt, so geht mit der Absendung an den Besteller, 
spätestens mit Verlassen unseres Betriebsgeländes/des 
Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der 
zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden 
über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung 
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Trans-
portkosten/Frachtkosten trägt.

(2) Ist eine Lieferung der Ware an den Kunden bzw. ei-
nen vom Kunden benannten Lieferort
(Baustelle) vereinbart, obliegt es dem Kunden, dafür 
Sorge zu tragen, dass der Lieferort für schwere LKW 
(bis zu 40 Tonnen) zugänglich ist. Die erforderliche 
Last wird dem Kunden vorab mitgeteilt. Der Kunde hat, 
sofern erforderlich, dafür Sorge zu tragen, dass für Ge-
wichtsbegrenzungen der jeweiligen Zufahrtswege die 
notwendigen behördlichen Genehmigungen eingeholt 
werden, wobei GSH etwaigen Mitwirkungspflichten, 
soweit dies für die Einholung behördlicher Genehmi-
gungen erforderlich ist, auf Mitteilung des Kunden in 
Textform unverzüglich nachkommen wird.

Die Ware wird am Lieferort abgestellt oder abgeschüt-

tet. Hierzu ist vom Kunden dafür Sorge zu tragen, dass 
am Lieferort eine zur Einweisung geeignete und er-
mächtigte Person für die Anlieferung bereit steht; alter-
nativ kann der Kunde vorab den genauen Abstell- oder 
Abschüttungsort benennen und/oder vor Ort durch 
ein gut sichtbares Zeichen markieren. Für die Geeig-
netheit für den vom Kunden gewählten Abstell- oder 
Abschüttungsort wird unsererseits keinerlei Haftung 
übernommen, es seid denn, die Regelungen dieser AGB 
bestimmten etwas Gegenteiliges. Sollte bei Lieferung 
keine Person zur Einweisung anwesend sein und auch 
kein Abstell- oder Abschüttungsort benannt und/oder 
markiert sein, wird die Ware durch den Lieferanten/
Fahrer an einer Stelle abgestellt oder abgeschüttet, die 
seines Erachtens am zweckmäßigsten ist. Rein vorsorg-
lich weisen wir darauf hin, dass der Kunde verpflichtet 
ist, für eine ausreichende Beleuchtung am Lieferort zu 
sorgen.

§ 7 Beschaffenheit/Naturprodukte
Alle Materialien in unserem Angebot sind aus Natur-
stein oder natürlichen Zusammensetzungen. Bei un-
seren Naturprodukten, kommt es zu Abweichungen in 
Farb-, Struktur- oder Korn- und Gesteinsgröße gegen-
über Mustern oder vorherigen Lieferungen gleicher 
Produktbezeichnung. Durch Sand-, Lehm und Stauban-
haftungen kann es zu Differenzen bei der Umrechnung 
zwischen dem spezifischen und tatsächlichen Gewicht 
kommen. Beim Handel mit Natursteinen sind bis zu 
15% Unter- und Überkorn möglich. Rostausblühungen 
sowie nachträgliche Korrosion von Natursteinen kön-
nen auftreten. Sämtliche in diesem Abschnitt Abwei-
chungen sind naturbedingt und stellen keinen Mangel 
dar. Im Übrigen gelten unsere Verkaufshinweise. Diese 
sind nachzulesen unter https://splitthandel.de/wp-con-
tent/uploads/2019/10/vk-hinweise.jpg.

§ 8 Gewährleitung und Mängelrüge sowie Rückgrff/
Herstellerregress

(1) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Unter-
suchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

(2) Mängelansprüche verjähren in zwölf Monaten nach 
erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware bei 
unserem Kunden oder Abholung der Ware durch den 
Kunden ab Werk für Neuware. Für Schadensersatzan-
sprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Verwenders dieser AGB beruhen, gilt die gesetzli-
che Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 
§445b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 BGB 
(Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gel-
ten diese Fristen. Vor etwaiger Rücksendung der Ware 
ist unsere Zustimmung einzuholen.

(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelie-
ferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum 
Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir 
die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach 
unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb an-
gemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche blei-
ben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung 
unberührt.

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde - 
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche vom 
Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

(5) Mängelansprüche bestehen nicht
a) bei nur unerheblicher Abweichung von der verein-
barten Beschaffenheit
b) bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauch-
barkeit,

c) bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß oder
d) bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßi-
ger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die 
nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden 
vom Kunden oder Dritten unsachgemäß Instandset-
zungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so be-
stehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 
ebenfalls keine Mängelansprüche.

(6) Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkos-
ten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nach-
träglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des 
Kunden oder den Lieferort (s. § 6 verbracht worden ist, 
es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch.

(7) Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns beste-
hen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer 
keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprü-
che hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für 
den Umfang des Rückgriffsanspruches des Kunden gilt 
ferner Absatz 5 entsprechend. 

(8) Die Abtretung von Mängelansprüchen an Dritte ist 
ausgeschlossen.
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§ 9 Haftung
(1) Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Ge-
sundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung unsererseits, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, 
sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist unsererseits, un-
serer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile der-
selben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsga-
rantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen 
dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der 
garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, 
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften 
wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie erfasst ist.

(2) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrläs-
sigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, 
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwe-
ckes von besonderer Bedeutung ist. Das Gleiche gilt, 
wenn dem Kunden Ansprüche auf Schadensersatz statt 
der Leistung zustehen. Wir haften jedoch nur, soweit 
die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbun-
den und vorhersehbar sind.

(3) Eine weitergehende Haftung unsererseits bei Ver-
kauf einer Sache ist ohne Rücksicht auf die
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausge-
schlossen; dies gilt insbesondere auch für deliktische 
Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen statt der Leistung. Soweit unsere Haftung 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 
die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeit-

nehmer, Mitarbeiter, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher For-
derungen aus dem Kaufvertrag vor. Dies gilt auch für 
alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht 
stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, 
die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Kunde sich 
vertragswidrig verhält.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum 
noch nicht auf ihn übergegangen ist,
a) die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen War-
tungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, 
hat der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig aus-
zuführen. Solange das Eigentum noch nicht überge-
gangen ist, hat uns der Kunde zudem unverzüglich in 
Textform
b) zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt 
ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 
uns entstandenen Ausfall.

(3) Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die 
Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung 
der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an uns in 
Höhe des mit uns vereinbarten Rechnungsendbetrages
(einschließlich anfallender Mehrwert- und/oder Um-
satzsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter-
verkauft worden ist. Der Kunde bleibt zur Einziehung 
der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die Forde-
rung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zah-

lungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbeson-
dere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

(4) Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kauf-
sache durch den Kunden erfolgt stets namens und im 
Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwart-
schaftsrecht des Kunden an der Kaufsache an der um-
gebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit ande-
ren, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet 
wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kauf-
sache zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur 
Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Ver-
mischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, 
dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene Allein-
eigentum oder Miteigentum für uns verwahrt.
Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Kunden 
tritt der Kunde auch solche Forderungen an uns ab, 
die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit 
einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir 
nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

(5) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherhei-
ten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr 
Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 
übersteigt.

§ 11 Datenschutz
Der Besteller/Kunde wird darauf hingewiesen, dass wir 
die Daten des Kunden zu dem Geschäftsvorgang unter 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen EDV-mä-
ßig speichern. Im Übrigen verweisen wir auf die Darle-
gungen auf unserer Homepage unter
https://splitthandel.de/datenschutz/.

§ 12 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehun-
gen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesre-
publik Deutschland. Die Anwendung der Rechtsnormen 
des deutschen Kollisionsrechtes, soweit sie auf eine 
fremde Rechtsordnung verweisen, des einheitlichen 
UNKaufrechtes (CISG) oder sonstiger Konventionen 
über das Recht des Warenverkaufs, ist ausgeschlossen.

(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
und für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser 
Geschäftssitz in Wilsum, sofern sich aus der Auftragsbe-
stätigung nichts anderes ergibt.

(3) Abweichungen von diesem Vertrag sind in Textform 
zu vereinbaren. Dies gilt auch für dieses Textformerfor-
dernis.
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